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7. das sozialistische Eigentum zu schützen und zu meh
ren sowie das sozialistische Recht umfassend anzu
wenden und durchzusetzen; <

8. den zwischenbetrieblichen und sozialistischen Wett
bewerb zu entfalten und auf einer ständig höheren 
Stufe weiterzuführen sowie das betriebliche Vor
schlags- und Erfindungswesen zu fördern;

9. die sozialistischen Prinzipien für die Auswahl, den 
Einsatz und die Erziehung der Kader durchzusetzen 
sowie die politische und fachliche Qualifikation 
der Mitarbeiter und ihr sozialistisches Bewußtsein 
zu erhöhen.

(2) Das Ministerium für Landwirtschaft, Erfassung 
und Forstwirtschaft kann dem Zentralen Kontor weitere 
Aufgaben zuweisen.

(3) Das Zentrale Kontor hat bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben mit den VEAB, Шгёп Vereinigungen, den 
örtlichen Organen der Staatsmacht und den gesellschaft
lichen Organisationen zusammenzuarbeiten.

§ 4 

Leitung

(1) Die Leitung des Zentralen Kontors erfolgt unter 
ständiger Einbeziehung aller Mitarbeiter und ihrer poli
tischen Organisationen nach dem Grundsatz der Ein
zelleitung und der persönlichen Verantwortung und 
unter Wahrung des Prinzips der kollektiven Bera
tung.

(2) Das Zentrale Kontor wird vom Hauptdirektor ge
leitet. Er ist für die gesamte politische, wirtschaftliche 
und organisatorische Tätigkeit des Zentralen Kontors 
verantwortlich und dem Minister für Landwirtschaft, 
Erfassung und Forstwirtschaft rechenschaftspflichtig.

(3) Der Hauptdirektor hat im Rahmen und auf der 
Grundlage der geltenden Bestimmungen und der ihm 
erteilten Weisungen das Recht, alle Angelegenheiten 
des Zentralen Kontors zu entscheiden. Bei seinen Ent
scheidungen ist er an den für das Zentrale Kontor gel
tenden Plan, an die Weisungen des Ministers bzw. des 
Leiters der Abteilung Landwirtschaft, Erfassung und 
Forstwirtschaft des Magistrats von Groß-Berlin gebun
den. Er übt seine Leitungstätigkeit entsprechend den 
sozialistischen Leitungsprinzipien aus. In allen wichti
gen Fragen hat der Hauptdirektor seine Entscheidun
gen auf der Grundlage kollektiver Beratungen mit den 
Mitarbeitern, insbesondere der BGL, zu treffen. Der 
Hauptdirektor ist dafür verantwortlich, daß die Be
schlüsse der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
und die gesetzlichen Bestimmungen der Deutschen De
mokratischen Republik verwirklicht werden und die 
sozialistische Gemeinschaftsarbeit gefördert wird.

(4) Die Direktoren und Leiter der Abteilungen ent
scheiden in ihren Arbeitsbereichen über alle Fragen, 
soweit sich nicht der Hauptdirektor die Entscheidung 
Vorbehalten hat. Sie sind dem Hauptdirektor für die 
planmäßige Durchführung der Aufgaben verantwortlich 
und rechenschaftspflichtig.

(5) Die mit der Wahrnehmung der Aufgaben des 
Zentralen Kontors beauftragten Mitarbeiter sind be
rechtigt, alle mit der Erfüllung seiner Aufgaben, ins
besondere der Export- und Importverpflichtungen zu
sammenhängenden Ermittlungen in den Betrieben und 
anderen Institutionen anzustellen.

§ 5
Beirat

(1) Zur Verwirklichung der sozialistischen Leitungs
prinzipien sind grundsätzliche Fragen der Tätigkeit 
des Zentralen Kontors vom Beirat zu beraten. Der Bei
rat umfaßt nicht mehr als 15 Mitglieder. Die Mitglieder 
werden vom Hauptdirektor benannt; soweit es sich um 
Mitarbeiter von anderen Institutionen handelt, werden 
sie im Einvernehmen mit den Leitern dieser Institutio
nen benannt. Vertreter des Ministeriums für Landwirt
schaft, Erfassung und Forstwirtschaft sind berechtigt, 
an den Sitzungen des Beirates teilzunehmen.

(2) Den Vorsitz des Beirates führt der Hauptdirektor 
des Zentralen Kontors, der auch die Arbeitsordnung 
für den Beirat erläßt. Der Hauptdirektor ist verpflichtet, 
den Beirat mindestens einmal in jedem Quartal einzu
berufen.

§ 6
Vertretung iip Rechtsverkehr

(1) Das Zentrale Kontor wird im Rechtsverkehr durch 
den Hauptdirektor und im Falle seiner Verhinderung 
durch die Direktoren vertreten. Die Reihenfolge der 
Vertretung ist vom Hauptdirektor schriftlich festzule
gen.

(2) Der Hauptdirektor ist zur Einzelzeichnung befugt. 
Das gleiche gilt für den Direktor bei Vertretung des 
Hauptdirektors.

(3) i Im Rahmen der ihnen erteilten Vollmachten 
können auch andere Mitarbeiter das Zentrale Kontor im 
Rechtsverkehr vertreten.

(4) Verfügungen über Zahlungsmittel des Zentralen 
Kontors bedürfen nach Maßgabe der gesetzlichen Be
stimmungen der Gegenzeichnung durch den Hauptbuch
halter oder seinen Stellvertreter.

§ 7
Begründung und Beendigung von 

Arbeitsrechtsverhältnissen
(1) Der Hauptdirektor, Kaderleiter und Hauptbuch

halter werden durch den Minister für Landwirtschaft, 
Erfassung und Forstwirtschaft berufen und abberufen.

(2) Die übrigen Mitarbeiter des Zentralen Kontors 
werden durch den Hauptdirektor eingestellt und ent
lassen. § 8

Struktur- und Stellenpläne
Die Aufstellung der Struktur- und Stellenpläne er

folgt nach den gesetzlichen Bestimmungen.

§ 9
Regelung des Arbeitsablaufes

Für den Arbeitsablauf und die Regelung der Stellung 
und Pflichten der Mitarbeiter ist nach kollektiver Be
ratung mit den Mitarbeitern des Zentralen Kontors eine 
Arbeitsordnung durch den Hauptdirektor im Einver
nehmen mit der Betriebsgewerkschaftsleitung zu erlas
sen. Die Arbeitsordnung bedarf der Bestätigung durch 
das Ministerium für Landwirtschaft, Erfassung und 
Forstwirtschaft.

§ 10 
Inkrafttreten

Diese Anordnung tritt am 1. August 1962 in Kraft.
Berlin, den 20. Juni 1962

Der Minister für Landwirtschaft,
Erfassung und Forstwirtschaft 

R e i c h e l t


